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Ânderung des Fernmeldegesetzes; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 haben Sie uns zum Vernehmlassungsverfahren zur Ande

rung des Fernmeldegesetzes eingeladen. Wir danken lhnen dafür und machen gerne von dieser 

Mëglichkeit Gebrauch. 

Der Regierungsrat heisst den Vorentwurf zur Anderung des Fernmeldegesetzes und zu den damit 

verbundenen Anderungen weiterer Bundesgesetze mit folgenden Erwagungen gut: 

Bei den Regelungen zum Notrufdienst sind die Arbeiten der kantonalen Polizeikommandanten für 

eine neue Strategie für die schweizweiten Notrufdienste wie bis anhin zu berücksichtigen. 

Bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen ist darauf zu achten, dass keine über

massige Regulierung stattfindet. lnsbesondere ist die in Art. 36a-c des Fernmeldegesetzes (FMG) 

geregelte Mitbenutzung der passiven lnfrastruktur sa umzusetzen, dass die Regulierung zu einem 
moglichst geringen Zusatzaufwand zulasten der betroffenen auch kantonalen und kommunalen lnf

rastrukturbesitzer führt. Zudem muss die Mitbenutzung wirtschaftlich zumutbar bleiben. Ausserdem 

sallen bei der Sperrung von Strassen aufgrund der Mitbenutzung von passiver lnfrastruktur die 

Strassenbenützer die Anfragen der Anbieter von Fernmeldediensten koordinieren dürfen. Ebenfalls 

sallen diese die jeweiligen Vorgaben der Strasseneigentümer bei der technischen Ausgestaltung der 

Schachtanlagen beachten müssen , und die Entschadigung für die Mitbenutzung soli sich nicht nur 

auf die in Art. 36a erwahnten Anlagen , sondern auf alle Bauwerke und Bauteile (also zum Beispiel 

auch Brücken , Tunnelanlagen ) erstrecken. 





Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung . 

Freundliche Grüsse 

lm Namen des Regierungsrats 

Susanne Hochuli 
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